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Luxemburg, 15. Januar 2025  
 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Verwaltungsrat möchte Sie über Folgendes in Kenntnis setzen: 
 
 1/ Aktualisierung von vorvertraglichen Offenlegungsdokumenten – Teilfonds NYLIM GF AUSBIL 

Global Essential Infrastructure 

In Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, folgende Abschnitte in 

den vorvertraglichen Offenlegungsdokumenten zu ändern: 

 

- Im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ wird 
Folgendes näher dargelegt: „Der Teilfonds kann im Interesse der Anteilinhaber vorübergehend von 
diesen Zielen abweichen, z. B. als Reaktion auf Zeichnungen und Rücknahmen von Kunden, Ereignisse, 
die die Wertpapiere beeinflussen (Fälligkeit, Börsen usw.), Marktentwicklungen oder wenn der 
Anlageverwalter die Aufrechterhaltung einer höheren Liquidität für ratsam hält. Auch Änderungen an 
externen Daten erfordern möglicherweise eine Anpassungszeit. In dieser Situation wird der 
Anlageverwalter bestrebt sein, so bald wie möglich zu den vordefinierten Grenzen zurückzukehren.“  
 

- Der Abschnitt „Welche Investitionen fallen unter „#Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen 

verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“ wird geändert, um die mögliche 

Zusammensetzung dieser Investitionen zu bestimmen: 

• Barmittel: Sichteinlagen und umgekehrte Pensionsgeschäfte, die für das Liquiditätsmanagement des 
Teilfonds nach Zeichnungen/Rücknahmen benötigt werden und/oder aus der Entscheidung des 
Teilfonds in Bezug auf das Engagement am Markt resultieren. 

• Emittenten mit ökologischen/sozialen Merkmalen zum Zeitpunkt der Anlage, die nicht mehr vollumfänglich 
an die ökologischen/sozialen Anlagekriterien von Ausbil angeglichen sind. Bei diesen Investitionen ist der 
Verkauf geplant;  

• Sonstige Investitionen (einschließlich Single-Name-Derivate), die zumindest den Grundsatz der guten 
Unternehmensführung beachten. 

• Non-Single-Name-Derivate, die gemäß den Bedingungen in der Technischen Beschreibung des 
Teilfonds verwendet werden können.  

 
2/ Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten wurden in ein separates Kapitel im Prospekt 
verschoben: 26. Verarbeitung personenbezogener Daten. Den Anteilinhabern wird die sorgfältige Lektüre dieses neuen 
Abschnitts empfohlen. 
 
3/ Mitteilungen an die Anteilinhaber 

Anteilinhaber werden davon in Kenntnis gesetzt, dass Mitteilungen an Anteilinhaber, einschließlich Einberufungen der 
Hauptversammlungen, den Anteilinhabern per Einschreiben an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift 
zugesandt oder über jedes andere Kommunikationsmittel (einschließlich E-Mail) zugestellt werden, das die 
Bedingungen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften entspricht und von den 
Anteilinhabern akzeptiert wurde. Bei Anteilinhabern, die der SICAV keine E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, wird 
unterstellt, dass sie jegliche Kommunikation auf elektronischem Weg abgelehnt haben. 
 
4/ Verbot von Double-Dipping 
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Falls ein Teilfonds Anteile eines anderen Teilfonds der SICAV oder Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA 
erwirbt, die unmittelbar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen eines gemeinsamen Fondsmanagements oder 
Kontrollverfahrens oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die 
Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen dieser anderen 
OGAW und/oder OGA durch den Teilfonds keine Gebühren berechnen. Ebenso werden von diesem zugrunde 
liegenden OGAW oder sonstigen OGA keine Gebühren für die Finanzverwaltung bei dieser Investition erhoben. 
 
 

*** 

 

Die vorstehend genannten Änderungen treten am 20. Januar 2025 in Kraft. 

 

*** 

 

Der Prospekt in der Fassung vom 20. Januar 2025, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die letzten 

veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei in Papierform am Sitz der SICAV und bei der 

Einrichtung für Anleger in Deutschland gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der 

Richtlinie (EU) 2019/1160 (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) erhältlich oder 

kostenlos im Internet abrufbar unter:  https://www.candriam.lu/en/private/funds-search#. 

 

Der Verwaltungsrat 

 

https://www.candriam.lu/en/private/funds-search

